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Regeste

Art. 28 Abs. 1 IVG, Art. 29 Abs. 1 lit. b IVG; Art. 17 IVG. Kann von einem Versicherten
nach Ablauf der Wartezeit, obwohl Hilfsarbeiter, noch nicht im Sinne einer
Selbsteingliederung ein Wechsel auf eine andere, adaptierte Hilfstätigkeit erwartet werden
und ist er noch nicht eingliederungsfähig, steht ihm eine Rente zu. Hilfsarbeitern und
Hilfsarbeiterinnen ist ein Anspruch auf Umschulung einzuräumen, wenn Art und Schwere
ihres Gesundheitsschadens und dessen berufliche Auswirkungen so schwerwiegend sind,
dass letztere sich nur auf diese Weise hinreichend beheben lassen. Analog den
Anforderungen an den Anspruch gelernter Versicherter auf eine höherwertige Ausbildung
muss die Verhältnismässigkeit gewährt werden. Das Leiden des Beschwerdeführers, das
ihm den Einsatz seiner dominanten Hand nur noch sehr stark eingeschränkt erlaubt, ist von
solcher Art und Schwere, dass für die Bemessung der Umschulungsinvalidität nicht auf die
Durchschnittseinkommen des allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarktes abgestellt
werden kann. Die Voraussetzungen eines Umschulungsanspruchs sind erfüllt (Entscheid
des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 29. Dezember 2008, IV 2007/341).
Aufgehoben durch Urteil des Bundesgerichts 9C_65/2009.

Erwägungen

E. 1
1.1  Da ein Sachverhalt zu beurteilen ist, wie er sich bis zum Zeitpunkt des Erlasses der
angefochtenen Verfügungen am 17. Juli 2007 entwickelt hat, sind die auf den 1. Januar
2008 in Kraft getretenen Rechtsänderungen nicht anwendbar. 1.2  Mit den angefochtenen
Verfügungen hat die Beschwerdegegnerin einen Rentenanspruch und einen Anspruch auf
berufliche Massnahmen des Beschwerdeführers abgelehnt. 1.3  Der Beschwerdeführer lässt
eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör und auf eine ausreichende
Begründung rügen, doch hatte die Beschwerdegegnerin zu seinen Einwänden vom 28. Juni
und vom 10. Juli 2006 Stellung genommen. Grund zur Beanstandung ergibt sich
diesbezüglich nicht.

E. 2
2.1  Für die Invaliditätsbemessung sind zunächst die medizinischen Vorbedingungen für
eine Tätigkeit der versicherten Person von Bedeutung. Aufgabe des Arztes oder der Ärztin
ist es, den Gesundheitszustand zu beschreiben und dazu Stellung zu nehmen, in welchem
Umfang und bezüglich welcher Tätigkeiten die versicherte Person arbeitsunfähig ist. Die
ärztlichen Auskünfte sind in der Folge eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der
Frage, welche Arbeitsleistungen ihr noch zugemutet werden können (BGE 125 V 261 E. 4;
ZAK 1982 S. 34). 2.2  Nach den übereinstimmenden medizinischen Einschätzungen ist der



Beschwerdeführer in seiner angestammten, körperlich schweren Tätigkeit seit dem
18. Dezember 2002 nicht mehr arbeitsfähig. Was eine angepasste Tätigkeit betrifft, also
eine körperlich leichte Tätigkeit, bei welcher die rechte Hand nur feinmotorisch (bzw. nur
als Hilfshand) beansprucht und weder Schlägen noch Vibrationen oder Kälte ausgesetzt
wird, besteht ebenfalls Einigkeit zwischen dem UV-Kreisarzt (Mai 2005), Dr. B.___
(Januar 2006) und dem ABI (Juni 2006). Danach ist dem Beschwerdeführer eine solche
Tätigkeit ganztägig zumutbar. 2.3  Der Beschwerdeführer wendet sich gegen ein Abstellen
auf das Ergebnis des ABI-Gutachtens, weil dieses wegen einer Begutachtungsproblematik
in ein Strafverfahren verwickelt sei. Konkrete Anhaltspunkte gegen die Objektivität und
Unabhängigkeit der Begutachtung werden allerdings nicht benannt und sind auch nicht
ersichtlich. Die geäusserte pauschale Skepsis rechtfertigt nicht, den Beweiswert des
ABI-Gutachtens in Frage zu stellen. 2.4  Angesichts der oben erwähnten Übereinstimmung
der Beurteilungen des medizinischen Sachverhalts muss das Ergebnis der Begutachtung
auch nicht als realitätsfremd bezeichnet werden. Dass die Arbeitsfähigkeit des
Beschwerdeführers aus psychischen Gründen relevant eingeschränkt sei, lässt sich
vorliegend für den hier massgeblichen Zeitraum bis zum Erlass der angefochtenen
Verfügungen ebenfalls mit ausreichender Wahrscheinlichkeit ausschliessen, auch wenn es
einen belastenden familiären Faktor gäbe, der vom Beschwerdeführer nicht thematisiert
worden ist. Hieran vermag nichts zu ändern, dass sich der Beschwerdeführer nach Angaben
seines Rechtsvertreters vom 5. Juli 2007 in psychiatrische Behandlung begeben hat. Aus
den medizinischen Unterlagen lässt sich schliessen, dass die Beschwerden des
Beschwerdeführers somatisch bedingt und erklärbar sind. Im Gutachten, welches im
massgeblichen Zeitpunkt gut ein Jahr zurücklag, war zwar erwähnt worden, der
Beschwerdeführer habe sich eine etwas übermässig scheinende Schonhaltung der rechten
Hand angewöhnt, und bei der psychiatrischen Begutachtung, es bestehe eine geringgradige
psychische Überlagerung. Letztere wurde aber darin gesehen, dass der Beschwerdeführer
sich bewusst sei, auf dem Bau nicht mehr arbeiten zu können und es sehr schwer zu haben,
eine leichte Arbeit zu finden. Dies kann aber als objektive, realistische Einschätzung
bezeichnet werden und deutet nicht auf ein psychiatrisches, die Arbeitsfähigkeit
einschränkendes Leiden des Beschwerdeführers hin. Der Beschwerdeführer hat im Übrigen
darauf verzichtet, einen Arztbericht von Dr. C.___ einzureichen. Ob sich die psychischen
Verhältnisse allenfalls nach Erlass der angefochtenen Verfügungen verschlechtert haben
sollten, wäre Gegenstand eines weiteren Verwaltungsverfahrens. Unter diesen Umständen
kann vorliegend von einer Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers in angepasster Tätigkeit
von 100 % ausgegangen werden.

E. 3
3.1  Nach Art. 28 Abs. 1 IVG (in der bis 31. Dezember 2003 gültig gewesenen Fassung)
besteht der Anspruch auf eine ganze Invalidenrente, wenn die versicherte Person
mindestens zu zwei Dritteln, derjenige auf eine halbe Rente, wenn sie wenigstens zur Hälfte
invalid ist. Liegt ein Invaliditätsgrad von mindestens 40 % vor, so besteht Anspruch auf
eine Viertelsrente oder, sofern ein Härtefall gegeben ist, auf eine halbe Rente (Art. 28
Abs. 1 bis IVG). Nach Art. 28 Abs. 1 IVG (in der vom 1. Januar 2004 bis 31. Dezember
2007 gültig gewesenen Fassung) besteht der Anspruch auf eine ganze Invalidenrente, wenn
die versicherte Person mindestens zu 70 %, derjenige auf eine Dreiviertelsrente, wenn sie
mindestens zu 60 % invalid ist. Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 50 % besteht
Anspruch auf eine halbe Rente und bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 %
Anspruch auf eine Viertelsrente. Für die Bemessung der Invalidität von erwerbstätigen



Versicherten ist gemäss Art. 28 Abs. 2 IVG Art. 16 ATSG anwendbar. Danach wird für die
Bestimmung des Invaliditätsgrades das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person
nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung und
allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei
ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte, in Beziehung gesetzt zum
Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre. 3.2 
Nach Art. 8 Abs. 1 IVG haben Invalide oder von einer Invalidität unmittelbar bedrohte
versicherte Personen Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit diese notwendig
und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu
betätigen, wieder herzustellen, zu erhalten oder zu verbessern. Die
Eingliederungsmassnahmen bestehen unter anderem in Massnahmen beruflicher Art
(Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, Umschulung und Arbeitsvermittlung;
Art. 8 Abs. 3 lit. b IVG). 3.3  Die Beschwerdegegnerin hat wie erwähnt sowohl einen
Rentenanspruch wie einen Anspruch des Beschwerdeführers auf berufliche Massnahmen
abgelehnt, weil angesichts der vollen Arbeitsfähigkeit in adaptierter Arbeit ein
Invaliditätsgrad von 17 % - wie in der Unfallversicherung - vorliege. Dabei lässt sie
Folgendes ausser Acht.

E. 4
4.1  Der Beschwerdeführer ist in seiner angestammten Tätigkeit seit Dezember 2002
arbeitsunfähig. Der Rentenanspruch entsteht nach dem hier anwendbaren Art. 29 Abs. 1
lit. b IVG frühestens in dem Zeitpunkt, in dem die versicherte Person während eines Jahres
ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens zu 40 % arbeitsunfähig gewesen
war. Unter Arbeitsunfähigkeit im Sinne von Art. 29 Abs. 1 lit. b IVG ist die durch den
Gesundheitsschaden bedingte qualitative und/oder quantitative Einbusse an funktionellem
Leistungsvermögen im bisherigen Beruf oder Aufgabenbereich zu verstehen (BGE 130 V
99 E. 3.2). Die einjährige Wartezeit gilt als eröffnet, sobald eine Arbeitsunfähigkeit von
mindestens 20 % vorliegt (AHI 1998 S. 124 E. 3c). Ein wesentlicher Unterbruch der
Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person an mindestens dreissig
aufeinanderfolgenden Tagen voll arbeitsfähig war (Art. 29 ter IVV). Auch vor der
Anmeldung liegende Zeiten von Arbeitsunfähigkeit sind zu berücksichtigen (ZAK 1966
S. 58; BGE 117 V 26 E. 3b; BGE 121 V 264; Entscheid des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts i/S C. vom 2. März 2000 [I 307/99]). 4.2  Nach Ablauf der Wartezeit
im Dezember 2003 konnte vom Beschwerdeführer, obwohl Hilfsarbeiter, noch nicht im
Sinne einer Selbsteingliederung ein Wechsel auf eine andere, adaptierte Hilfstätigkeit (mit
einem Wechsel in eine geeignete Hilfstätigkeit kann nämlich [bei voller Arbeitsfähigkeit in
der Regel] eine Erwerbseinbusse vermieden werden; so die nicht veröffentlichten
Entscheide des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen i/S M.V. vom 4. März 2003
und i/S M.F. vom 26. August 2004) erwartet werden. Zu jenem Zeitpunkt stand er etwa
sechs Wochen nach einer Operation. Es stellte sich, wie den Fremdakten zu entnehmen ist,
im weiteren Verlauf zunächst keine Besserung ein (vgl. die Berichte der Klinik für
Orthopädische Chirurgie am Kantonsspital St. Gallen, etwa jenen vom 15. März 2004). Im
April 2004 wurde erneut operiert. Im August 2004 wurde die Entfernung der Platte auf
September 2004 vorgesehen (und dannzumal durchgeführt); bis dahin bleibe der
Beschwerdeführer zu 100 % arbeitsunfähig. Der RAD hielt am 25. August 2004 denn auch
fest, von einer vollen Arbeitsfähigkeit in adaptierter Tätigkeit könne nicht ausgegangen
werden; die Arbeitsfähigkeit sei vielmehr unklar. Dr. B.___ begutachtete im Oktober 2004
einen Zustand in der Rehabilitationsphase. 4.3  Ist ein Versicherter aber - wie der



Beschwerdeführer - nach Ablauf der einjährigen Wartezeit auf Grund seines
Gesundheitszustandes nicht oder noch nicht eingliederungsfähig, steht ihm (mindestens
vorübergehend) eine Rente zu, selbst wenn in Zukunft Eingliederungsmassnahmen
beabsichtigt sind (BGE 121 V 190 E. 4, SVR 2001 IV Nr. 24 S. 73; Entscheid des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts i/S D. vom 6. August 2002, I 561/01). In
Anbetracht der vollständigen Arbeitsunfähigkeit des Beschwerdeführers ist nach Ablauf der
Wartezeit im Dezember 2003 ein Anspruch auf eine ganze Rente entstanden. 4.4  Im Mai
2005 fand eine kreisärztliche Abschlussuntersuchung statt, welche ergab, dass in adaptierter
Tätigkeit eine Arbeitsfähigkeit wiedergewonnen worden sei (zu 100 % ab Juli 2005). In der
Folge bestätigte sich wie oben erwähnt bei den Begutachtungen durch Dr. B.___ vom
Januar 2006 und durch das ABI vom Juni 2006 die volle Arbeitsfähigkeit in angepasster
Tätigkeit. Damit stellt sich die Frage, ob sich der Beschwerdeführer ab Juli 2005 oder
wenigstens ab Januar 2006 hätte selber ausreichend eingliedern können.

E. 5
5.1  Der UV-Kreisarzt empfahl, dem motivierten und kooperativen Beschwerdeführer
berufliche Massnahmen im Sinne einer Umschulung durch die IV zukommen zu lassen.
Das ABI hielt dafür, berufliche Massnahmen seien grundsätzlich sinnvoll. Ob
Umschulungsmassnahmen oder die Vermittlung eines geeigneten Arbeitsplatzes
angemessener seien, sei der Beurteilung durch die beruflichen Experten zu überlassen. Die
Beschwerdegegnerin lehnt einen Anspruch auf berufliche Massnahmen unter anderem
deswegen ab, weil die hierfür erforderliche Invalidität (von 20 %) nicht bestehe. 5.2 
Gemäss Art. 17 Abs. 1 IVG hat die versicherte Person Anspruch auf Umschulung auf eine
neue Erwerbstätigkeit, wenn die Umschulung infolge Invalidität notwendig ist und dadurch
die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich erhalten oder verbessert werden kann. Nach der
Rechtsprechung ist unter Umschulung grundsätzlich die Summe der
Eingliederungsmassnahmen berufsbildender Art zu verstehen, die notwendig und geeignet
sind, der vor Eintritt der Invalidität bereits erwerbstätig gewesenen versicherten Person eine
ihrer früheren annähernd gleichwertige Erwerbsmöglichkeit zu vermitteln (BGE 124 V
109 f. E. 2a). 5.3  Als invalid im Sinne von Art. 17 IVG gilt eine versicherte Person, wenn
sie wegen der Art und Schwere des Gesundheitsschadens im bisher ausgeübten Beruf und
in den ihr ohne zusätzliche berufliche Ausbildung offen stehenden zumutbaren
Erwerbstätigkeiten eine bleibende oder längere Zeit dauernde Erwerbseinbusse von etwa
20 % erleidet (Entscheide des Eidgenössischen Versicherungsgerichts i/S A. vom
22. Januar 2004, I 91/03, und i/S F. vom 9. April 2002, I 167/03; BGE 124 V 110 f. E. 2b;
AHI 2000 S. 62 E. 1; Ulrich Meyer, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, S.
125; für die MV: BGE 130 V 491). Es handelt sich um eine Art Selbstbehalt, der sich schon
darum rechtfertigt, weil kleine Einbussen erfahrungsgemäss durch blossen zumutbaren
Stellenwechsel grösstenteils kompensiert werden können. Es wird den Versicherten in
diesem Rahmen zugemutet, entweder an der bisherigen Stelle zu bleiben oder sich aus
eigenen Kräften beruflich neu zu orientieren. 5.4  Bei ausgebildeten Personen (und
Versicherten, die sich ohne Ausbildung eine hohe Kompetenz erarbeitet haben; hierzu
Art. 6 Abs. 1 IVV) bemisst sich die Erwerbseinbusse durch Vergleich des Einkommens, das
sie in dem vor der Invalidität ausgeübten Beruf erzielen konnten, mit dem Einkommen, das
sie mit Invalidität dort noch erzielen können. Da es Hilfsarbeitern und Hilfsarbeiterinnen
grundsätzlich ohne berufliche Massnahmen möglich ist, in eine andere, ihrer Behinderung
angepasste Hilfsarbeitertätigkeit zu wechseln, bemisst sich ihre umschulungsspezifische
Invalidität in der Regel nicht nach der konkreten Erwerbseinbusse am letzten Arbeitsplatz,



sondern nach der Erwerbseinbusse in einer der Behinderung angepassten Hilfsarbeit (nicht
veröffentlichte Entscheide des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen i/S M.E. vom
14. August 2007 und i/S M.V. vom 4. März 2003). Das Bundesgericht hat es zwar
abgelehnt, für den Umschulungsanspruch von ungelernten Arbeitnehmern einen höheren
Mindestinvaliditätsgrad zu verlangen als bei Versicherten, welche bereits über eine
Berufsausbildung verfügen (Entscheide des Eidgenössischen Versicherungsgerichts i/S T.
vom 30. September 2004, I 73/04, und i/S A. vom 31. Januar 2005, I 588/04). Nach seiner
Rechtsprechung ist aber das Verhältnismässigkeitsprinzip zu wahren. Eine Umschulung
etwa, welche zu einem wesentlich höheren Einkommen führen würde, als es mit der
bisherigen (Hilfs-)Tätigkeit erzielt worden wäre, fällt ausser Betracht (I 73/04). Wird einem
ohne berufliche Ausbildung als Hilfsarbeiter tätigen Versicherten eine Umschulung
gewährt, so handelt es sich im Grund stets um eine erstmalige berufliche Ausbildung, die
ein Ungleichgewicht mit den bisherigen Erwerbsaussichten mit sich bringt. Es rechtfertigt
sich deshalb, auf die Umschulungen von Hilfskräften die Wertung bei gelernten
Versicherten zu übertragen, die eine höherwertige Ausbildung wünschen (nicht
veröffentlichte Entscheide des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen i/S H.V. vom
14. November 2007, i/S M.E. vom 14. August 2007 und i/S P.B. vom 1. Februar 2006).
Diese Voraussetzungen sind gegeben, wenn Art und Schwere des Gesundheitsschadens und
seine beruflichen Auswirkungen so schwerwiegend sind, dass letztere sich nur auf diese
Weise hinreichend beheben lassen (vgl. ZAK 1988 S. 467; Entscheid des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts i/S A. vom 5. September 2001, I 202/00). 5.5  Zwar ist der
Beschwerdeführer wie erwähnt als Hilfsarbeiter zu betrachten und ist in einer
leidensangepassten Tätigkeit voll arbeitsfähig. Es ist auch nicht etwa so, dass die
Anforderungen, welche der Beschwerdeführer aus gesundheitlichen Gründen an einen
Arbeitsplatz stellen muss, einen Einsatz als realitätsfremd erscheinen liessen, dass also eine
zumutbare Tätigkeit für ihn nur in so eingeschränkter Form möglich wäre, dass sie der
allgemeine Arbeitsmarkt praktisch nicht kennt oder sie nur unter nicht realistischem
Entgegenkommen eines durchschnittlichen Arbeitgebers möglich wäre und das Finden
einer entsprechenden Stelle deshalb von vornherein als ausgeschlossen erschiene (solche
Verhältnisse hat das Eidgenössische Versicherungsgericht etwa im Entscheid i/S G. vom
19. Februar 2001, I 65/00, vorgefunden; vgl. zum Ganzen den Entscheid des
Bundesgerichts i/S K. vom 6. Mai 2008, 8C_319/2007; ZAK 1991 S. 320 f. E. 3b). Aber
sein Leiden, das ihm den Einsatz seiner dominanten Hand nur noch sehr stark eingeschränkt
erlaubt, ist von solcher Art und Schwere, dass für die Bemessung der
Umschulungsinvalidität nicht ohne weiteres auf seine Verdienstmöglichkeiten auf einem
hypothetischen, als ausgeglichen fingierten Arbeitsmarkt (vgl. Art. 16 ATSG; vgl. BGE
129 V 480 E. 4.2.2) unter Beizug eines Invalideneinkommens aus den statistischen
Lohnerhebungen abgestellt werden kann. Selbst eine Korrektur dieses Wertes durch einen
"Leidensabzug" ist zur Bestimmung des erzielbaren Verdienstes bei solchen Verhältnissen
nicht sachgerecht. Vielmehr ist wegen der Art und Schwere der leidensbedingten
Einschränkungen auf eine Anrechnung der durchschnittlichen Löhne (ohne den
vorgängigen Einsatz beruflicher Massnahmen) zu verzichten. Massgebend ist, dass die
konkrete Behinderung des Beschwerdeführers in der praktischen Handarbeit, wie sie im
Einsatzspektrum von Hilfskräften dominiert, ohne sorgfältige Eingliederungsbemühungen
mutmasslich zu einer namhaften Lohneinbusse führen würde. Diese dürfte -
ermessensmässig gewichtet - die Umschulungsbedingung von 20 % Handicap übersteigen.
Die Voraussetzungen für einen Anspruch von Hilfsarbeitern auf berufliche Massnahmen



sind beim Beschwerdeführer erfüllt. In Frage kämen etwa die Vorbereitung auf eine
Hilfsarbeit in der freien Wirtschaft (vgl. Rz 4021 des vom Bundesamt für
Sozialversicherungen erlassenen, ab 1. Januar 2008 gültigen Kreisschreibens über die
Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art = KSBE) oder (nach Auffinden einer
Anstellung) eine Anlernzeit. 5.6  Den Beschwerdeführer dagegen bei dieser Art von
Gesundheitsschädigung lediglich auf seine Selbsteingliederungsmöglichkeit zu verweisen,
erscheint nicht sachgerecht. Selbst ein Anspruch auf Arbeitsvermittlung durch die auf die
Unterstützung von Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei der Arbeitssuche
spezialisierten Organe der IV ist bei solchen Gegebenheiten nicht ausreichend. Der Einsatz
von beruflichen Massnahmen gehört in solchen besonderen Fällen zur notwendigen
Eingliederung, auch wenn klar bleibt, dass die Risiken Arbeitslosigkeit und Invalidität
voneinander abzugrenzen sind (zu Letzterem: Entscheid des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts i/S C. vom 16. Juli 2003, I 758/02; BGE 110 V 276 E. 4b). Der
Beschwerdeführer wird als motiviert und kooperativ beschrieben. Der Wille zur
Mitwirkung und zur Aufnahme einer angepassten Tätigkeit kann ihm daher nicht
abgesprochen werden. 5.7  Die allgemeine Grenze von 20 % invaliditätsbedingten
Verdienstausfalls wäre im Übrigen vorliegend jedenfalls überschritten, beträgt doch der
durchschnittliche Verdienst von Männern für einfache und repetitive Tätigkeiten im
privaten Sektor für das Jahr 2004 gemäss den Tabellenlöhnen (Schweizerische
Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik, LSE 2004) Fr. 57'258.--, erscheint der
Maximalabzug von 25 % den vorliegenden Verhältnissen angemessen (womit sich der
Verdienst auf Fr. 42'944.-- reduziert) und macht das Valideneinkommen 2004 des
Beschwerdeführers gemäss der Arbeitgeberbescheinigung Fr. 63'024.-- (13x Fr. 4'848.--)
aus. 5.8  Der Beschwerdeführer hatte demnach Anspruch auf berufliche Massnahmen. Die
Beschwerdegegnerin wird die notwendigen, geeigneten und verhältnismässigen
Massnahmen prüfen und anordnen. Bis zum Erlass der angefochtenen Verfügung ist der
Anspruch auf eine ganze Rente erhalten geblieben. Ab welchem Zeitpunkt beim
Beschwerdeführer eine Invaliditätsbemessung nach der Arbeitsfähigkeit auf dem
ausgeglichenen Arbeitsmarkt für Hilfsarbeiter erfolgen kann, wird sich zeigen.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer ab 1. Dezember 2003
Anspruch auf eine ganze Rente und ausserdem grundsätzlich Anspruch auf berufliche
Massnahmen hat. Eine Bindung an die rechtskräftige Festsetzung der Unfallversicherung
besteht im Vorneherein nicht (BGE 133 V 549).

E. 6
6.1  Im Sinne der vorstehenden Erwägungen ist die Beschwerde unter Aufhebung der
angefochtenen Verfügungen vom 17. Juli 2007 zu schützen. Die Sache ist zur Festsetzung
der Leistungen und zur Fortführung des Verwaltungsverfahrens im Sinne der Erwägungen
an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen. 6.2  Angesichts des Unterliegens der
Beschwerdegegnerin wird die Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung an den
Beschwerdeführer obsolet und es rechtfertigt sich, der Beschwerdegegnerin die
Gerichtskosten, die nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert
festgelegt werden (Art. 69 Abs. 1 bis IVG), gesamthaft aufzuerlegen (vgl. Art. 95 Abs. 1
VRP/SG). Eine Entscheidgebühr von Fr. 600.-- erscheint angemessen. 6.3  Der
Beschwerdeführer hat bei vollem Obsiegen Anspruch auf Ersatz der Parteikosten, die vom
Gericht ohne Rücksicht auf den Streitwert nach der Bedeutung der Streitsache und nach der
Schwierigkeit des Prozesses bemessen werden (Art. 61 lit. g ATSG; vgl. auch Art. 98 ff.
VRP). Der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers hat eine Honorarnote über einen Betrag



von insgesamt Fr. 911.80 (Honorar, Barauslagen, MWSt) eingereicht. Die Entschädigung
ist daher pauschal auf diesen Betrag (einschliesslich Barauslagen und Mehrwertsteuer)
festzulegen. Demgemäss hat das Versicherungsgericht im Zirkulationsverfahren gemäss
Art. 53 GerG entschieden: 1.  In Gutheissung der Beschwerde werden die angefochtenen
Verfügungen aufgehoben und die Sache wird zur Festsetzung der Leistungen und zur
Fortführung des Verwaltungsverfahrens im Sinne der Erwägungen an die
Beschwerdegegnerin zurückgewiesen. 2.  Die Beschwerdegegnerin bezahlt eine
Gerichtsgebühr von Fr. 600.--. 3.  Die Beschwerdegegnerin hat dem Beschwerdeführer eine
Parteientschädigung von pauschal Fr. 911.80 zu bezahlen.
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